Bildungs- und Teilhabepaket

Schulausfliige, Klassenfahrten

Ab 2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem Regelbedarf auch sog. Leis-
tungen fir Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beriicksichtigt. Hierzu
zahlen auch die Leistungen fur eintagige Ausflige in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtagi-
ge Klassenfahrten.

Wer bekommt diese Leistung?

SGB II: In der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende sind dies Schiilerinnen und Schiiler, die eine
allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und jiinger als 25 Jahre sind. Schiiler, die
eine Ausbildungsvergiitung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen. Kinder, die
eine Tageseinrichtung besuchen oder fur die Kindertagespflege geleistet wird, sind ebenfalls
grundsatzlich anspruchsberechtigt.

SGB XlI: In der Sozialhilfe sind dies Schiilerinnen und Schiiler, die eine allgemein- oder berufsbildende
Schule besuchen. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fiir die Kindertagespflege
geleistet wird, sind ebenfalls grundsatzlich anspruchsberechtigt.

BKGG: Bezieher von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kinderzuschlag entsprechend
den obigen Ausfihrungen zum SGB II.

AsylbLG: Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die analoge Leistungen im Sinne
der Sozialhilfe beziehen, entsprechend den obigen Ausfuihrungen zum SGB XIl.

Sonstige: Familien mit geringem Haushaltseinkommen, die keine oben genannte Leistungen beziehen
(nach Priifung der wirtschaftlichen Voraussetzungen) nach entsprechender Zuordnung zu einem
0.g. Rechts- und Personenkreis.

Was kann libernommen werden?

Ubernommen werden kénnen die tatsichlich anfallenden Kosten fiir alle eintagigen Ausfliige, die im Bewil-
ligungszeitraum stattfinden. Das gleiche gilt (wie bisher auch) fiir mehrtéagige Klassenfahrten im Rahmen
der schulrechtlichen Bestimmungen. Taschengeld fur zusatzliche Ausgaben wahrend einer Fahrt wird nicht
ubernommen.

Wie funktioniert das?

Die Leistungen fiir eintagige Schulausfllige und mehrtagige Klassenfahrten miissen Sie fur jedes Kind geson-
dert beantragen. Der Antrag auf Ubernahme der Kosten fiir eintagige Schulausfliige und mehrtagige Klassen-
fahrten kann grundsatzlich im Vorfeld fur den gesamten Bewilligungszeitraum gestellt werden.

- weiter auf Seite 2 -
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Erstmalig muss der Antrag im Bewilligungszeitraum jedoch stets vor einem Ausflug oder einer Klassenfahrt
gestellt werden.

Die Erbringung der Leistung erfolgt per Direktzahlung an die Schule, also unmittelbar an die Einrichtung, die
Schulleitung bzw. den Klassenlehrer. Bei Antragstellung erhalten Sie einen Antragsvordruck, der von der Schu-
le bzw. der Einrichtung auszufullen ist.

Nach Vorlage des Antragsvordrucks werden, sofern alle Anspruchsvoraussetzungen erfiillt sind, die Kosten der
Fahrt, wie oben beschrieben, direkt an die Schule bzw. die Einrichtung tiberwiesen. Eine Auszahlung auf lhr
Konto ist nicht moglich.

Bei wem muss ich den Antrag abgeben:

Erhalt das Kind Sozialhilfeleistungen oder Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, dann ist der
Antrag bei der fur diese Leistungen zustandigen Stelle abzugeben. Dies gilt auch fuir den analogen Leistungs-
bezug nach dem AsylbLG.

Bezieht Ihr Kind Wohngeld, bezieht die ganze Familie Wohngeld oder erhalten Sie fiir Ihr Kind den Kinderzu-
schlag (nicht Kindergeld), dann ist der Antrag bei den kommunalen Sozialimtern abzugeben. Ubergangsweise
kann bis zum 31.05.2011 der Antrag auch in der fiir Sie zustandigen Familienkasse abgegeben werden.

Rhein-Kreis Neuss - Sozialamt - Lindenstr. 4-6 - 41515 Grevenbroich Stand: April 2011



	Schulausflüge, Klassenfahrten

	Wer bekommt diese Leistung?
	Was kann übernommen werden?
	Wie funktioniert das?
	Bei wem muss ich den Antrag abgeben


